
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1800)

Rubrik: Vollziehende Gewalt

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Trôsch, Repràf. r, Stuber von Bern, r, Schock),
Repràs. i, Poletti, Repràs. l, Pelandini, Repr. i.

Da nur Dolder und Savary, Exdirektoren,
die absolute Stimmenmehrheit vereinigten, so ward
eine zweite Wahl für den dritten Candidaten vorge-
nommeu. In dieser erhielten Stimmen: Frilching
41. Gschwend zo. Wieland z. Finsler i. Niva
l. Graftnried i. Fellenberg i.

Also ist Frisch ing zum dritten Candidaten
ernennt.

Senat, ». Jan.
Präsident: Lüthard.

Stammen macht neuerdings einen Antrag
über die Ernennung einer Commiflwn für die neue
EintheMmg Helveticas.

Der Antrag wird für 6 Tage auf den Kanzlcitisch
gelegt, und die Sitzung dis 2 Uhr Nachmittags vcr-
taget.

(Nachmittags 2 Uhr.)

Der Namensaufruf wird vorgenommen.
Der B. Vineenz B o ssc t, Distrittsrichter, von

Wiflisburg, übersendet den Entwurf einer Constitution
für Helvetica.

Er wird an die Eonstitutionscommifsion gewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehende Gewalt.
Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen ei-

nen und untheildaren Republik, auf angehörten Bè
richt seines Justiz - uns Polizeyministers über die
Nothwendigkeit, den gefährliche» Mißbrauchen vor-
zubeugen, welche die zurückkehrenden Flüchtling« der
Kantone, die von» Feinde besezt waren, von der
Schonung machen, welche die Regierung gegen sie

bezeugte;^
In Erwägung, daß Schonung und Güte da

nicht Statt finden kann, wo die Wirkung der beab-
sichteten Erwartung nicht entspricht;

In Erwägung daß friedliebende und rnhige
Ringer gegen Aufwiegler und Ruhestörer kräftig ge-
schüzt werden sollen;

beschließt:
1. Alle Flüchtige der Kantons Waldstätten,

Gen is, Linch Thurgän, Zürich und Wallis,wel-
che in ihre Heiniach zurückgekehrt sind, sollen in Zeit
von 14 Tagen nach 'Bekanntmachung gegenwärtigen
Beschlusses, alle noch zurückkehrende Flüchtlinge aber
in Zeit vo>u z Tagen nach ihrer Zurückkauft — sich

vor ber Munizipalitât ihres Wohnorts stellen, und
a da ihren Namen, Geschlecht, den Tag ihrer Ab-
reift, die Ursache derselben, den Ort ihres Anfent-s

Halts, und den Tag ibrer Zurückkunft angeben, s»

wie auch für ihr zukünftiges Betragen Bürgschaft
leisten.

2. Die betreffende Munizipalitât wird ftdem zu-
rückgekommencn Flüchtling ein Zeigniß auf gestem-
peltem Papier ausstellen, daß er die oben angezeig-
ten Bebingnisse erfüllt habe. '

Z. Sie wird ferners über alles, was den
Flüchtling in Hinsicht seines politischen Betragens
und seiner allfälligen Vergehen betrifft, genaue Nach-
forschungen anstellen, und das Herauskomme de
ccr Tabelle, die sie über die zurückgekommenen Flücht-
linge führt, beifügen.

4. Die Munizipalitáten übersenden diese Ta-
belle samt ihren Bemerkungen dem Unterstatthalter
des Bezirks, in welchem sie sich befinden, und dies
ser übersendet dann ein Doppel derselben dem Re-
gicrungsstatthalter.

5. Jeder zurückgekommene Flüchtling steht un--'
ter der Aufsicht der Polizey, und wird zufolge der
deßwegen ergangenen Proklamationen und Beschlüsse
nicht beunruhigt, in sofern er kein Hanp aufwiegle::
war, sich dem ersten Artikel des gegenwärtigen Be--
fchlusses gemäß vor die Munizipalitât seines Orts
steilre, und sich ferners still und untadeihast be--

tragt.
6. Die Munizipal - Prokuratoren und Agenten

haben die Wicht, jede ruheff.-reude Handlung, de---

ren sich der Einte oder Andere zu Schulden kommen
ließe, augenblicklich dem Regicnmgsstatlhalter anzu--
zeigen, der sie dann nach Maasgabe des Verge-
hens anhalten, und den betreffenden Gerichtshöfen
zur Bestrafung überliefern solle.

7. Jeder zurückgekehrte oder noch zurückkehrende
Flüchtling, welcher sich dem ersten Artikel des Be--
schlaffes nicht unterwerfen würde, und kein Zeugniß
der Munizipalitât vorweisen konnte, soll augeublick-
lieh vor den Unterstatthalter des Bezirks geführt,
und von ihm verhört werden; d eser wird baun die-
selben ohne fernern Aufschub den betreffenden Gerich-
ten zur Criminals Untersuchung abliefern, wenn sie
sich einiger Bergebm schuldig gemacht haben.

8. Kein Unterstatthalter soll befugt seyn, einem
zurückgekehrten Flüchtling einen Passeport zu geben,
es sey dann, baß er die Absicht und Nothwendigkeit-
seiner Reise darthue, und durch sein gutes Betragen
das nöthige Zutrauen einflöße.

y. Jeder zurückgekehrte Flüchtling, der sich ohne
Passeport aus seinem Kamon entfernen würde, macht
sich der Schonung unwürdig, die verschiedene Pro--
klamatjoncn und Beschlüsse ihm gewahrten, und soll
inirhin den betreffenden Tr-bunaiien zur Untersuchung
der auf ihm hafteten Vergehen übergeben werden,
die in conttunaziam gegen ihn sprechen sollen, wenn
er auf die vorhergegangenen Ediktalcitationen nicht
erscheinen würbe.



zo. Gegenwärtiger Beschluß soll gedruckt, in
den betreffenden Kanronen öffentlich abgelesen, und
an den gewöhnlichen Orten angeschlagen werde».

ii. Der Justiz - und Polizey- Minister ist mit
der Vollziehung desselben beauftragt.

Bern, den 31. Christmonat 1799.
Der Präsident des Vollz. Direkt.,

D 0 l d e r.
Im Namen des Direkt., der Gen. Sekr.,

M ousson.
Zu drucken und publiziren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und der Polizey,
F. B. Meyer.

Der Vollziehunqs-Ausschnß der helvetischen einen

und unllieilbaren Republik. An das helve-

tische Volk.

Bürger!
Die Spaltung, die noch eben zwischen den er-

fien Gewalten der Republik herrschte, ist euch nicht

unbekannt geblieben. Sie hat das Maas der Uebel

unter deren Drucke ihr seufzet, voll gemacht, indem

sie die lezten Mittel zur Hülfe raubte, und durch

Untergrabung des öffentlichen Ansehens, Gesezlosigkeit

und Anarchie unter uns einzuführen drohte. Mitten
im Schoose der Regierung wurde endlich der An-

schlag ausgebrütet, die geftzgcbenden Räthe gewalt-

fam aufzulöten, und alle Macht im Staate an sich

tu r i lcu. Allein dieser Anschlag llr glücklich zcrmch-

tet seine Urheber sind ausser Wirksamkeit gesezt, und
î.i/i^n aen Veränderungen in der vollziehenden Ge- m der Vollstreckung der Gesetze, uud von dem uner-

rnntt vt>raenommen worden, welche euch das Geftz lchuttcrlichcn Gerechtigkeitssinne, der aus allen euren

l'rrêits'kund qàn hat. Auch haben eure SttiissVcrrichtungen hervorleuchten soll, hangt das Wohl

,,-rtret'r beschlossen, daß die Beweise des Vorha-eurer Mitbürger ab. Die Aufopferungen, die l.w

b,ns das ihnen diesen Schritt abgedrungen hat, diedahin dem gemeinen Wesen gemacht habt, sind

ôà'icb sollen vorgelegt werden, damit 'die dem Vollziehungs-Ansschusse nur allzu bekannt, und
euch ff. .sich richte.!eine seiner ersten Beschäftigungen wird seyn, die Müs

haben sich die Erschütterungen der Revolution untes
uns fortgepflanzt; es ist Zeit die Wunden zu hellen,
welche die Anwendung verkehrter Gtaatsmapimen,
persönliche Leidenschaft und Partheigeist uns geschla-
gen haben.

Aber irrt euch nicht, Bürger Helvetiens! Die
Ursache unserer Uebel liegt nicht allein in der bishe-
rigen Leitung der öffentlichen Angelegenheiten. So
lange ein unseliges Vcrhängniß unser Vaterland zum
Schauplatze des Krieges bestimmt, wird alle Anstren-
gung der Regierung um eure Laste» zu erleichtern,
kaum fühlbar seyn.

Erwartet daher nur diejenige Hülfe von ihr, die
sie euch wirklich zu geben vermag. Zwar bieten
sich seil den lezten Veränderungen die in der fränki-
schen Republik vorgegangen sind, auch für unsere
auswärtigen Verhältnisse günstigere Aussichten dar,
und kein Mittel soll verabsäumt werden, um diesel-
ben zur Wirklichkeit zu bringen. Auch wenn der
Erfolg nicht so schnell seyn sollte, wie ihn die Lage
unsers Vaterlands erheischt, so wird die Hoffnung
einer bessern Zukunft, die nicht weit entfernt seyn
kann, das gegenwärtige Leiden wenigstens erträgst-
cher machen. In diesem Geständnisse empfanget den
Beweis, daß eure Regierung nie eine andere Spra-
che, als die der offensten Wahrheit gegen euch füh-
ren, daß sie keine Erwartungen bei euch erregen wird,
die sie nicht befriedigen, keine Verheißungen einge-
hen wird, die sie nicht erfüllen kann.

Und ihr öffentliche Beamte der Republik, ' ver-
folget rreu und standhaft den Weg, den euch Pflicht
und Vaterlandsliebe bezeichnen. Die allgemeine
Ruhe, die persönliche Sicherheit, die gesezliche Ord-
nung, ist eurer unmittelbaren Fürsorge unv Aufsicht
anvertraut, von euercr Thätigkeit, von eurem Eifer
in der Vollstreckung der Gesetze, uud von dem uner-

vorgelegt werden,
Nation" selbst' in' ihren e- encn Angelegenheiten r

'Jndêm'dër V.'llziàgs-Ausschusi bis zur

sübruna einer nenen Verfassung an die

îh°malìgenVoSzichnngs-Dieektorn,m.tt.^uotnnntt»t
er, Bürger Helveticas, die seurucye Verpflichtung

aeaea euch, alle Gewalt, die ihm anvertraut ill, »ich.
Inders w gebrauchen, als um dem Gesetze Achtung

und Folgeleistung zu verschaffen, tue Rechte des Bur-
oers geaen jeden wivkuhrlicyen Eingriff zu sicyrrn,

u>ch durch Gleichheit der Vortheile sowoyl als der

Lwftn, die wahren und nnverjährbaren Grundsatze

uns".er Verfassung in Ausübung zu oringen. Er
kennt keinen andern Wsig zum Helle d s Volkes, als

den Weg der Gerechtigkeit, und wehe der Regierung,

die sich von ihren Vorschriften entfernt! Zu iangc

tel zu eurer Enschädigung ausfindig zu machen. Al-
lein vergesset nicht, daß der schönste Lohn eines öft
ftntlichen Beamten diel Rechtfertigung des Zutrauens,
das ihn zu semer Stelle berufen hat, und die Liebe
des Volkes ist.

Gegeben in Bern am i->. Jenner 1300. '

Im Namen des vollziehenden Ausschusses,
D 0 î d e r.
S a v a r y.

Mousson, Geu. Sekr.

Zu drucken und publizieren anbefohlen,
Der Minister der Justiz und der Pol zey,

T. B. M e ye r.
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